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RS OGH 1973/1/31 5Ob5/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1973

Norm

AußStrG §11 A

GBG §123

Rechtssatz

Wenn in einer Beschlußfassung zwei Beschlüsse enthalten sind, hinsichtlich welcher verschiedene Rekursfristen

vorgesehen sind, so gilt die längere Rekursfrist ohne Rücksicht darauf, welcher Teil des Beschlusses in Beschwerde

gezogen wird (hier § 123 f GBG hinsichtlich Teilung, § 11 AußStrG hinsichtlich Mappenberichtigung).
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